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19. Land verzichtet auf Überschüsse aus Sonderabfallgebüh-
ren 

 
Dem Land sind seit 2012 mindestens 1,7 Mio. € Einnahmen ent-
gangen, weil die Gesellschaft für die Organisation der Entsor-
gung von Sonderabfällen in Schleswig-Holstein mbH (GOES) 
sämtliche Gebührenüberschüsse vereinnahmt.  
 
Schleswig-Holstein muss eine Lösung für die künftige Entsor-
gung von Sonderabfällen finden, die auch nach der Schließung 
der Deponie in Mecklenburg-Vorpommern langfristig die Entsor-
gung sichert.  
 
Ab 2029 ist die Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm 
vorgeschrieben. Dies kann die Kosten für die Abwasserbeseiti-
gung und damit die Abwassergebühren erhöhen.  
 
 

19.1 Gewinne der GOES an den Landeshaushalt abführen 
 
Das Umweltministerium hat abfallwirtschaftliche Aufgaben auf die GOES 
übertragen. Sie erzielt hauptsächlich in diesem Aufgabenbereich ihre Ge-
winne.  
 
Diese Aufgabenübertragung war ursprünglich mit einer Spitzabrechnung 
vereinbart worden. Danach hatte das Umweltministerium der GOES die 
anfallenden Kosten jährlich in voller Höhe erstattet. Im Gegenzug hatte die 
GOES alle vereinnahmten Gebühren an das Land abgeführt.1 
 
2012 hat das Umweltministerium den Abrechnungsmodus geändert.2 Seit-
her verblieben die gesamten Gebühreneinnahmen bei der GOES. Sie soll-
ten dort den Verwaltungsaufwand für die übertragenen Aufgaben decken. 
Darüberhinausgehende Gebühreneinnahmen flossen in eine auf 300.000 € 
begrenzte Rücklage. Diese sollte konjunkturbedingte Schwankungen der 
Gebühreneinnahmen abfedern. Bei der Vereinbarung gingen die Vertrags-
parteien davon aus, dass die Gebühren den Aufwand grundsätzlich  
decken, aber nicht zu Überschüssen führen. Tatsächlich sind jedoch hohe 
Überschüsse bei der GOES entstanden. 
 

                                                      
1 § 5 Vereinbarung zur Aufgabenübertragung der Notifizierung und Transportgenehmigung 

vom Land Schleswig-Holstein auf die GOES Gesellschaft für die Entsorgung von Sonder-
abfällen in Schleswig-Holstein mbH vom 24.01.2008. 

2 Vereinbarung über die Übertragung der Aufgaben vom Land Schleswig-Holstein auf die 
GOES Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH nach 
§ 11 LAbfWG i. V. m. § 8 LAbfWZustVO vom 03.05.2012. 
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Das Umweltministerium hat den Finanzausschuss über die Änderung 2012 
nicht informiert, obwohl es dazu verpflichtet gewesen wäre, weil durch die 
Änderung Haushaltsmittel nicht mehr vereinnahmt wurden.1  
 
2019 empfahl der LRH, die über eine Rücklage von 300.000 € hinausge-
henden Gewinne der GOES an den Landeshaushalt abzuführen.2 Der  
Finanzausschuss verpflichtete das Umweltministerium, ihn über die mit der 
GOES getroffene Regelung zu informieren.3  
 
Dies ist bisher nicht erfolgt. 
 
Ein von der GOES beauftragtes Gutachten aus 2019 über die Gewinnver-
wendung kommt zu dem Schluss, dass eine Ausschüttung ausschließlich 
zugunsten des Landes nicht angezeigt sei, u. a. da das Land die zugrun-
deliegenden Aufgaben auf ein Privatrechtssubjekt übertragen habe.4  
 
Der seit 2012 geltende Abrechnungsmodus führt dazu, dass bei der GOES 
Überschüsse entstehen, da die Gebühreneinnahmen den Aufwand über-
steigen. 
Dies ist auch grundsätzlich zulässig, allerdings hat das Umweltministerium 
2020 auf die 2012 getroffene Regelung zur Erhebung, Verwendung und 
zum Nachweis der Gebühreneinnahmen gänzlich verzichtet.5 Die Gebüh-
reneinnahmen verbleiben weiterhin bei der GOES. Eine gesonderte Ab-
rechnung der übertragenen Aufgaben in der Kostenleistungsrechnung der 
GOES findet nicht mehr statt. Die Rücklage von 300.000 € wurde aufge-
löst. Die Mittel sind in einer allgemeinen Gewinnrücklage der GOES auf-
gegangen.  
 
Der GOES sind durch diesen Verzicht des Landes Überschüsse in Höhe 
von mindestens 1,7 Mio. € entstanden. Der Landtag wurde hierüber nicht 
informiert. 
 
Das Umweltministerium und das Finanzministerium müssen die finanziel-
len Interessen des Landes besser wahren. 
 
Das Umweltministerium ist der Auffassung, dass die GOES als juristi-
sche Person über eigenes Vermögen verfüge. Durch die Beleihung mit 
hoheitlichen Aufgaben sei die GOES eine eigenständige Behörde. Das 
Land habe keinen Anspruch auf die mit der beliehenen Tätigkeit erwirt-
                                                      
1 Ziff. 3.1 des Haushaltsführungserlasses 2012 des Finanzministeriums des Landes Schles-

wig-Holstein. 
2 Vgl. Bemerkungen 2019 des LRH, Nr. 19.4. 
3 Landtagsdrucksache 19/1816 Ziff. 19 Abs. 3. 
4  Landtagsumdruck 19/3377 S. 28. 
5 Nachtragsvereinbarung vom 10.01.2020. 
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schafteten Gelder. Die bis 2011 durchgeführten Spitzabrechnung beruhe 
auf falschen Annahmen. 
 
Der LRH bleibt bei seiner Auffassung. Bei der Abfallstromüberwachung 
handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe des Landes Schleswig-
Holstein. Da das Land nunmehr für sämtliche Verluste aus dieser Tätigkeit 
haftet, müssen ihm im Rahmen des geltenden Steuerrechts auch die 
Überschüsse aus dieser Tätigkeit zustehen. 
 

19.2 Künftige Entsorgung von Sonderabfällen gewährleisten 
 
In Schleswig-Holstein gibt es keine Deponie für Sonderabfälle. Einen 
Großteil dieser Abfälle nimmt die Deponie Ihlenberg in Mecklenburg-
Vorpommern auf.  
 
Die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns hat beschlossen, die 
Deponie Ihlenberg im Jahr 2035 zu schließen. Sie hat bereits jetzt die An-
nahme um 25 % reduziert. Eine Arbeitsgruppe der norddeutschen Länder 
sucht eine Nachfolgelösung. Sie steht erst am Anfang ihrer Arbeit. 
 
Das Umweltministerium muss die Planungen für die Entsorgung von Son-
derabfällen zusammen mit den anderen norddeutschen Ländern voran-
treiben und in der Arbeitsgruppe auf die Bedeutung des Themas sowie auf 
den Zeitbedarf für mögliche Lösungen hinweisen. 
 

19.3 Phosphorrückgewinnung: Was kommt auf den Gebührenzahler zu? 
 
Phosphor ist ein wichtiger Pflanzennährstoff. Er ist im Klärschlamm enthal-
ten, der in Abwasserbeseitigungsanlagen anfällt.  
 
Die Verordnung zur Neuordnung der Klärschlammentsorgung1 schreibt 
vor, dass ab 2029 Phosphor zurückgewonnen werden muss. Gleichzeitig 
schränkt sie die landwirtschaftliche Verwertung des Klärschlamms ein.  
 
In Schleswig-Holstein gibt es 782 Kläranlagen. Sie produzieren jährlich 
72.000 Tonnen Klärschlamm. 63 % dieses Klärschlamms wird landwirt-
schaftlich verwertet. Anlagen zur Phosphorrückgewinnung gibt es bislang 
in Schleswig-Holstein nicht. 2024 soll eine Anlage in Kiel in Betrieb gehen. 
 
Die Kosten für die technischen Anlagen zur Phosphorrückgewinnung wer-
den die Kosten für die Klärschlammentsorgung zukünftig erhöhen. Welche 

                                                      
1 Verordnung über die Verwertung von Klärschlamm, Klärschlammgemisch und Klär-

schlammkompost Klärschlammverordnung (AbKlärV) vom 27.09.2017, zuletzt geändert 
am 19.06.2020, BGBl. 2020 S. 1328. 
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Auswirkungen dies auf die Abwassergebühren haben wird, ist offen. Die 
Phosphorrückgewinnung könnte für die Gebührenzahler zu Gebührener-
höhungen führen, sofern die Kosten nicht durch die Vermarktung des 
Phosphors aufgefangen werden können.  
 

19.4 Kosten für Abfallwirtschaftspläne sind angemessen 
 
Die Europäische Abfallrahmenrichtlinie1 verpflichtet die Mitgliedsstaaten, 
Abfallwirtschaftspläne zu erstellen. Die Abfallwirtschaftspläne sollen sowohl 
eine Analyse der aktuellen Situation als auch Maßnahmen für eine Kreis-
laufwirtschaft enthalten. Die Abfallrahmenrichtlinie wird in Deutschland 
durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz2 und das Landesabfallwirtschaftsge-
setz3 umgesetzt.  
 
In Schleswig-Holstein erstellt das Umweltministerium den Abfallwirt-
schaftsplan in Abstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ-
gern.4 Das sind die Kreise und kreisfreien Städte. Der Abfallwirtschafts-
plan besteht aus Teilplänen: 
• dem Teilplan Siedlungsabfälle,  
• dem Gemeinsamen Abfallwirtschaftsplan für Bau- und Abbruchabfälle  

von Hamburg und Schleswig-Holstein,  
• dem Teilplan Abfälle aus dem industriellen und gewerblichen Bereich, 
• dem Teilplan Klärschlamm sowie 
• der Deponiebedarfsstudie.  
 
Die Teilpläne werden überwiegend unter Einbindung externer Gutachter er-
stellt. Zwischen 2017 und 2021 wurden hierfür durchschnittlich 170 Tau-
send € pro Jahr ausgegeben.  
 
Die Kosten sind angemessen. 

  

                                                      
1 Art. 28 Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19.11.2008 

über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, ABl. L 312 vom 22.11.2008 S. 3, 
geändert durch Richtlinie 2018/851/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 30.05.2018, ABl. L 150 vom 14.06.2018 S. 109.  

2 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Be-
wirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz - KrWG) vom 24.02.2012, BGBl. I 
S. 212, zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.08.2021, BGBl. I S. 3436. 

3 Abfallwirtschaftsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LAbfWG) i. d. F. der Bekannt-
machung vom 18.01.1999, GVOBl. Schl.-H. 1999, S. 26, zuletzt geändert durch Art. 1 des 
Gesetzes v. 08.01.2019, GVOBl. Schl.-H. 2019 S. 16. 

4 www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/A/abfallwirtschaft/abfallwirtschaftsplaene.html. 
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